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Mau abonnir! sich bey I. A. S-bS in Bern, und bey
alle» Postamtern. 5!^. 91.

Der neue

Da» Abonnement sin- 7S Nummern ober Mr ein Bier '
teMchr ist »I Vorn 4 Fr. und ausser Bern vostire»

Nepublikaner.

Herausgegeben von Escher und Usteri.

Donnerstag/ den 21 August 1800. Zweytes Quartal. Den 2 FrtMdor VII s.

Gesetzgebender Rath/ 18. Auguste

(Am -7. August war keine Sitzung.)

Präsident: Lüthi.

Ein Schreiben des B. Füßli von Zürich/ durch
Welches er die Annahme seiner Ernennung in den ge-

setzgebenden Rath anzeigt, wird verlesen.

Escher im Namen der Finanzcommißion schlägt

folgendes Dekret vor, welches angenommen wird:
In Erwägung"/ daß das Gcsttz vom 4. April igoo

über die Loskäuflichkeit der Wcidrechte, zwar auf rich-
tigen Grundsätzen der Landwirthschaft beruht/ aber

dagegen in seiner Ausführung nicht gehörige Rücksichten

auf die so mannigfaltigen als verschiedenen örtlichen
Umstände der verschiedenen Gegenden Helveticns nimt,
und daher in mancher Gegend/ besonders der ärmcrn
Classe der Bürger, die durch die Aufhebung dieser
Weidrechte ausser Stand gesezt werden, ihr Vieh
weiter fort zu erhalten, von wesentlichem Schaden ist —

hat der gesetzgebende Rath beschlossen:
^ Die Vollziehung des Gesetzes von, 4. April 180?

^
über die Abkänsiichkeit der Wcidrechte bleibt so

lange eingestellt bis ein künftiges Gesetz die Art
der Abkänsiichkeit auss neue und mit besserer Rück-
ficht auf die verschiedenen Oertlichkcitcn, die in
Helveticu statt finden, bestimmt haben wird.

2. Jedoch bleibt es den Eigenthümern der mit Weid-
rechten belasteten Grundstücke ften gestellt, durch
gütliche- Vergleiche mit den Besitzern der Weid,
gcrcchtigkàu, ihre Grundstücke von dem Weid-
recht, auch vor Erscheinung des neuen Gesetzes

zu bcfrcycn.

z. Diejenigen Vertrage, welche als Folge des Ge-
fttzcs v. 4. April über den Auskauf der Weidrechte

wirklich zu Stande gekommen sind, sà unab-
änderlich ihr Verbleiben und ihre Gültigkeit haben.

4- Dieses Dekret soll durch den Druck bekannt ge-
macht und wo es nöthig ist, angeschlagen werden.

In Erwägung der Streitigkeiten, welche durch
jeden Aufschub dieses Dekretes weiter entstehen oder
fvrtdaurcn können,-wird Dringlichkeit beschlossen.

Carrard im Namen einer Eommißion legt fol-
gendes Gutachten vor, welches angeuomme» wird.

Iu Erwägung, daß der 9. 5. des Gesetzes vom
8. August i8°o, welcher verordnet, daß der gesetzge-
bende Rath sobald cj» Gcsctzcscntwurf von der Mehr-
heit seiner Mitglieder angenommen seyn wird, densel»
b.n sogleich dem Vollzichungsrath mittheilen soll, da-
mit er seine Meinung über diesen Entwurf eröffne,
einige Fragen unentschieden läßt, die nothwendig zum
voraus aufgelöst werde» müssen;

In Erwägung, daß wenn ein Gesetzesentwlirf dem
Vollzichungsrath mitgetheilt worden, dieser seinen Be-
richt Per diesen Entwurf erstattet hat-, und der gesetz-
gebende Rath in Verfolg desselben alle oder einen
Theil der vorgeschlagnen Verbe>strungcn annimmt,
der Zweck des 9. §, des Gesetzes vom 8. August ganz-
lich erfüllt zu seyn scheint ;

In Erwägung auch, daß es nothwendig ist, daß
das Gesetz chie Formen, mit denen das Gesetz versehe»
seyn soll, bestimmt festsetze —

hat der gesetzgebende Rath beschlossen:

1. Wenn der Vollziehungsrath dem gesetzgebenden
Rath einen Gesctzesvorschlag vorschlägt und dieser
ihn ohne einige Abänderung aunimt, so hat die
Mittheilung an den Vollzichungsrath und die -te
Vehandlukig darüber nicht statt.

§. 2. Wenn der Vollzichungsrath einige Verbesserun-
gèn' eines von dem gesetzgebenden Rath ihm mitge.



theilten Gesetzcscntwurfâ vorschlägt, und dieses in

zweyter Berathung dieselben ohne Ausnachme an-

nimt, so hat keine zweyte Mittheilung an den

Vollziehungsrath statt.
Z. z. Wenn der gesetzgebende Rath einige der von

dem Vollziehungsrath vorgeschlagenen Verbesserung

gen annimt und die ander» verwirst / so hat keine

zweyte Mittheilung statt.

§. 4. Wenn in seiner zweyten Berathung über einen

Gcsetzesvorschlag der gesetzgebende Rath einige Ver.
Änderungen annimt, die vom Vollziehungsrath
nicht vorgeschlagen worden, so wird der also ver-
besserte Gesetzesvorschlag dem Vollziehungsrath aufs
neue mitgetheilt, um einen zweyten Bericht über

seinen Inhalt zu gestatten,

j. 5. Jedem Gesetzesvorschlag geht folgende Form
^ voraus:
^ Freyheit. Gleichheit.

Helvetische eine und untheilbare Republik.

Gcsetzesvorschlag.
Nach den Erwägungsgründen

Hat der gesetzgebende Rath beschlossen :

5. 6. Jeder an den Vollziehungsrath zu versendende

Gesttzesvorschlag, muß auf eigenes dazu mit den

Anfangsformeln bedruktcs Papier, ausgefertiget
werden.

H. 7. Jeder Gesttzesvorschlag soll mit den Unterschrift
ten des Präsidenten und beyder Sccrelärs versehen

seyn, und ihm das Datum der Sitzung, in wel-

cher er ist angenommen worden, beygefügt werden.

8- Der Gesttzesvorschlag welcher zum zweytenmal
die Mehrheit der Stimmen erhalten, und dessen

Abfassung dem Rath vorgelegt, und von demstl-
den angenommen worden, erhält Gesetzeskraft,

s A y. Dem Gesetz geht folgende Form vor:
Freyheit. Gleichheit.

Helvetische eine und untheilbare Republik. -

G e se z.

(Nach den Erwägungsgründen.)
Der gesetzgebende Rath verordnete

io. Jedes Gesez erhält das Datum der Sitzung
in welcher dasselbe zum Gesetz erhoben worden ist.

Z. 11. Jedes Gesetz soll mit den Unterschriften des

Präsidenten und der Secrctärs versehen und über-

dieß mit dem Siegel des Raths besiegcld seyn.

Auch sold es auf besonders zu diesem Gebrauch
bestimmtes Papier geschrieben werden, auf dem

die Anfangsformeln gedrukt stià

§. 12. Die mit den vorgeschriebenen Formen verst-à
henen Gesetze sollen durch den Präsidenten dem s

Staatsboten sogleich übergeben werde»', wenn die

Dringlichkeit des Gesetzcsoorschlags erklärt worden :
^

wenn die Dringlichkeit nicht erklärt worden innert
24 Stunden. Der Slaatsbotc stellt sie sogleich dem
Präsident des Vvllzichungsraths gegen einen Schein
zu.—

Das Befinden des Vollz, Raths über den Gesetzes-

Vorschlag, der die Gesetze vom 29. und z i. Juli, die
die bevorstehende Haltung der Ur- n. Wahlversamlungcn
betreffen enthält, wird verlesen; es enthält keinerley >

Bemerkungen oder Einwendungen gegen den Vorschlag.
Die 2te Berathung wird sogleich eröffnet und der Ge-
setzesvorschlag zum Gesetz erhoben. S. dasselbe St. 83.
S. 401.)

Aus den Antrag E sch e r s im Namen der Finanz«
commißion wird der Vollz. Rath eingeladen, nähere
Auskunft über die Lage des Stückgen Landes, das
er zu Galmes im C. Solothurn zu verkaufen wünscht,
zu geben.

Bay im Namen der Criminalgefetzgebungs-Com«
mißion legt folgenden Bericht vor:

Des Lustenbergcrs Vergehen bestehet in der nächtliches
Entführung eines Ochsen aus dem Stall seines Eigen«
thümers. Unser provisorisch adoptiertes peinliches Gc-
sttzbuch verhängt über diese Art Verbrechen eine zehn«

jährige Einsperrungsstrafe.
ES war aber dieß das erste bekannte Vergehen des

Jnquisiten. Er hatte bereits vor dem Urtheil eine

vierteljährige Gefangenschaft ausgestanden; auch Tags
nach dem Dicbstahl, ucbst Ersatz des dahcrigey Scha,
dens, dem Eigenthümer den Ochs wieder zugestellt.

Diese Rücksichten, wie auch die Dürftigkeit und die
bis an Blödfinn grenzende Dummheit des Jnquisiten,
bewog das Difiriktsgericht Sempach unterm 18. Juni
lezthin, denselben in Abweichung von der Strenge
des Gesetzes, lediglich zu einer jährigen Echellenwerks
strafe, nebst Erstattung der Unkosten, zu vcrurthcilen.

Es scheint die harte Schcllemverksarbeit habe das'
fallende Weh und Bluterbrechen, von dem der Lüsten-
berger seit einem empfangenen Ochsenstoß, schon vor
mchrern Jahren Anfälle hatte, in einem hohen Grad
vermehrt, so daß derselbe nach den Zeugnissen dcS

Arztes und des Znchtmeistcrs, nicht nur zu aller Ar-
beit untüchtig ist, sondetn bald alle Tage mehrere
scheußliche Accesse von Epilepsie und Blnterbrechen hat,

i die alle Umstehenden mit Schauer und' die Vechafà



Kimmer der Gefangenen mit Eckel und Gestank er-

Men.
Durch diese Umstände bewogen empfahl der B.

Reg. Statthalter Rüttimann von Luzcrn dem Vollz.
Rath und der Vollz. Rath nun Ihnen B. G., die

Veränderung der Schellenwerksstrafe in eine Verbau,

nung dieses elenden Menschen in seine Gemeinde unter
besonderer Aufsicht der dortigen Autorität.

Mitleidsgefühl für diesen reuenden und presthaften

Sünder und auch für seine Strasgefährten, deren

Qual dieses tägliche Spektakel verdoppelt/ so wie die

Betrachtung, daß der zu aller Arbeit unfähige Im-
ploranl der Abwar: des Schcllenhanses zur grössern

Last gereichet, wird zweifelsohne Sie B. G. vermö-

gen, nach dem einmüthigen Wunsch Eurer Commis,

ßon, der Einladung des Vollz. Raths zu entsprechen.

Dekret svorsch l a g.
Auf den Antrag des Vollz. Raths v. 12. August

«nd in Anerkennung der belegten Richtigkeit und- Hin-
länglichkeit der darin enthaltenen Empfehlungsgründe—

hat der gesetzgebende Rath beschlossen:

Den Ueberrest der durch das Urtheil des Distrikts-
gerichts Sempach vom 18. Juni lezthln dem Ioh.
Lustenberger auferlegten Schellenwerkstrafe, in eine

Eingrenzung in seine Gemeinde unter der Aussicht

der dortigen Ortsautorität zu verwandeln.
Dieser Vorschlag wird angenommen und zum Ge,

fttz erhoben.

Die Saalinspektoren zeigen an, daß sie die Rech-

«ungen der Saalinspektoren der beyden gewesenen Räthe

empfangen haben-, und daß dieselben einer besondern

Untersuchung bedürfen; mit dieser wird eine besondere

Commißion beauftragt, die aus den B. Blatt-
mann, Schlumpf und Stockar besteht.

Der Vollz. Rath übersendet folgende Botschaft:
Schon unterm 9. Juni 1800 machte der Vollz.

Rath die gesetzgebenden Räthe über die Schwierigkeit
aufmerksam, die das Gesetz vom Hornung, in

so weit es die Einkaufung in die Gcmeindgüter bctrift,
in seiner Anwendung leidet. — Die in diestr Bot-
schaft enthaltenen Bemerkungen giengen besonders da-

hin: l) Den Widerspruch aufzudecken, der zwischen

der fcyerlichcn Anerkennung der Gemeind-Eigenthums-
rechte und der den Gemeinden aufgelegten Verbind-

lichkeit, auch gegen ihren Willen die Erwerbung der-

selben zu gestatten, herrschet. 2) Den nachtheiikgen

Folgen zuvorzukommen die für die Armenunterhal-

wng-daraus entstehen würden, wenn eine allzu grosse

Anzahl von Einkauftnden sich eindrängte, und sogar
ganze Gemeinden die durch das Gesetz gegebene Frey»
hcit benuztcu, um sich vermittelst geringer Einkaufs-
summen ihrer Armen auf andere zu entladen. Diese
Botschaft ist biödahin unbeantwortet geblieben und
doch häufen sieh die Widersetzlichkeiten gegen das Ge-
sitz so sehr ans, daß in manchen Orten die öffentliche:
Ruhe und die bürgerliche Ordnung dadurch gefährdet
worden sind. Die Vollziehung sieht sich also gedrun«

gen, Sie B. G. einzuladen, jene dem grosstn Rath'
unterm 9. Juni zugesandte Botschaft in schleunige
Berathung zu ziehen und darüber gesetzlich zu entscheiden.

Der Gegenstand wird der Pvlizeycommißion über»
wiesen.

Auf den Vorschlag der Rcvisionscommißion wird"
der Beschluß des ehm. gr. Raths, der die Vollzie-
hung zur Versteigerung eines Nationalgnts in Masch-
wanden im C. Zürich, welches dem Kloster Frauen--
thal zugehörte, bevollmächtigte, der Staatswirth-
schafts - Csmmißion überwiesen, um in z. Tagen eiw
Gutachten vorzulegen.

Die gleiche Commißion trägt darauf an, die' vow
der ehm. Vollziehung vorgeschlagene Begnadigung: des-

AntonS Chermond von Vaulru im Canton Freydurg,
durch welche seine lebenslängliche Zuchthausstrafe in
5jährige Eingrenzung: in seine Gemeinde verändert
werden soll über die die ehcvorige Gesetzgebung noch«

nicht abgesprochen hat, an die Criminalgesetzgedunsss--
Commißion zu verweisen, um in z Tagen à Gut--
achten vorzuschlagen. Angenommen.

Auf den gleichen Antrag hin wird eine Botffhâ
von der chevvrigcn Vollziehung, worin die Ratifikn--
tion der eiiigegeönen Staatsrechmingen gcfodert wird,
an die ssaatswirthschastlichc Commißion vmviescn, um
ehestens darüber zu rapportiere».

Ans den Antrag: der Polizeycommißion soll die Voll--
ziehung'eingeladen werden, eine so viel möglich osll-
ständige Sammlung der Polizeyvcrordnungcu der euz»>

zelnen Cantone dem gesetzgebenden Rathe zu verschaffen-.

Gesetzgebender Rath, 19. Anguß.-
Präsident: Lü dhy^

Lüt'hard im Namen der Polizeyedinmission kegk

einen Bericht und Gcsetzesvorschlag über politisch? (-5.

ftllschaften vor, der für z Tage auf den- CunzlcyksscP
gelegt wird--

Badoux im Namen der Crimim g'esctzg: Zoup-
mißion räth zur Annahme des VorfchlGs des VM.



Raths, welche« dem Ant. Chermont von Vanlrcs, C.

Freyburg, seine lebenslängliche Einsperrungsstrafe in
eine Eingránzung in seine Gemeinde während ; Jahren
unter besonderer Aufsicht der Ortsbeamten, zu verwcm-
dcln anträgt. Der Vorschlag wird angenommen.

Lüth ard im Namen der Petitionencommißion er.

stattet Bericht über nachfolgende Petitionen:
1. Die Munizipalität O ber w yl, Disir. Büren,

E. Bern, macht Bemerkungen gegen die von einem

Niclans Schwab anbegchrte Extradition der einem

Landsabwcsenden anheimgefallenen Vcrlasscnschaft
des vor 6c> Jahren verstorbenen Christian Büren.

8. Merz 1800.
Die Rückwcisimg an die mit der Untersuchung der

âckstàndigen Geschäfte bcladene Commißwn wird be-

schlössen.

2. Drey und sechzig Bürger Namens der Kircpeg-
meind Wig oldin gen, erheben Beschwerden qe-

gen einen, man sieht nicht von wem emanirlen
Beschluß, wodurch die Verhältnisse der Pfarre
Wigoldingcn gegen das Filial Rapperschweilen be-

stimnu werden. Sie wiederholen eine bereits ge-

lhane Bitte, nichts zu verfügen, bis zu einer all-
gemeinen Veränderung. -8. Juni i8c-->.)

Die Verweisung an den Vollzichungsrath wird bc-

schlössen.

z. Die Gemeindskammcr von G st e i g Distr. Saa.
nen C. Oberland, verlangt eine gesetzliche Vor-
schrift wie Armen - Anlage» vertheilt werden sol-

Zen: i) ob auf alle Activdürgec der Gemeinde,
oder nur die Genieindsgcnossen; 2) ob auf alle
GrNndstücke des Gemeindbezirks oder nur auf die

von Gemeindsgenossene» besessene. (12. Juli 1800
Die Verweisung an die Polizcycommißion wird bc-

schlössen.

4. Die Gemeindskammer von To lothurn vcr-
langt die Ausdehnung ihres Gemeindbezirks auf
die Grenzen ihres ursprünglichen, allein A. 172-?
von der vormaligen Regierung eingeschränktcnStadt-
bahns. < 19. Juli i8vc>.

Die Verweisung an die Constitutionscommißion wird
beschlossen.

7. Dreyzehn Gemeinden des Distrikts S 0 l 0 th urn,
beklagen sich über den von der Vollziehung unterm
6. Juni m Folge Gesetzes vom 9. April erlassenen

Gerichtsemolumentenlarif, für ihren Cauton z und
indem sie verschiedene Bemerkungen sowohl im W-

gemeinen als über besondere Artikel dieses Tarifs
und endlich über die Einregistrirungsgebühr machem
verlangen sie 1) Abänderung der Vergabungs-und!
,Handänderungsgcbühr; 2) Zurücknahme des neuem

Tarifs für den C. Soiolhurn, und z) Beybehal-
tung der alten Uebung bis zur Einführung eines

allgemeinen Gesetzbuchs. (20. Jult 1800.
Die Verweisung an die Civilgesctzg. Commißion wird

beschlossen.

6. Christen Haussen er von Vorderfultigen Distr.
Nicderststigen, C. Bern, beklagt sich über eine

Verfügung des ehmaligen Stistfchassners von Bern,
v. I. i??4, durch welche ihm ohne ihn vorher
zu verhören, sein Kind weggenommen und verdm-
get wurde, und über die neuen Behörden die ihm
kein Recht haben gestatten wollen; er verlangt,
daß ihm Gerechtigkeit widerfahre. (24. Juli rgoo.)

Die Verweisung an die Vollziehung wird beschlossen.

7. Heinr. Röme r, Ait-Gerichtsweibel, I, C. O re ll,
Alt-GerrchtSschreibcr, und Caspar Keller Mez»

ger; alle z von Zürich — erhandelten während
der Existenz der Interimsregierung verschiedene
Grundstücke. Nun zeigen sie an, daß sie in Folge
Beschlusses der Vollziehung vom 7. Merz für die
Handändmmgsadgabe belangt werden, und daß die
Sache Appellationsweise vor dem CamonSgcricht
hange. In der Beglanbnisi, das Finanzgesctz könne

de» Jnterimszustand des C. Zürich nicht betreten,
begehren sie ein Dccret, das sie von die Bezahlung
bcfrcye. (n. Juli 1800.)

Die Verweisung an die Vollziehung wird beschlossen.

8. Die Gemeinde und Munizipalität L u t z e n b e rg,
Distr. Wald, C. Sentis, zeigt an, daß sie zum
Grundsatz angenommen, ihre Ortsbürger, ohne
Rücksicht wo sie sitzen, mit der Armentell zu bele-

gen, und hingegen die in ihrem Bezirk gesessenen

Bürger, die nicht Ortsbürger sind, davon zu be-

freyen; daß hingegen ihre Nachbarin die Gememd
Wolfshalden ohne Unterschied auf Ortsbürgerrecht,
alle in ihrem Bezirk gesessene Bürger anlege, wo,
durch rücksichllich auf ihre daselbst gesessene Orts«
bürger eine Unbilligkeit entstehe; dem zufosge »ex.

langt sie Erläuterung des §. 7. des G'esetzes vom
1;. Horn. 1799. (26. Juli -8oo.)

Die Verweisung an die Polizeycommißwn wird be?

schlössen.

(Die Forts, folgt.)
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